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Zweiter Abſchnitt .

Beſtellung und Unterordnung der Verwaltungsbehörde und ihrer Hülfsbedienſteten .

A. Stiftungskommiſſion .

. 2.

Das örtliche , d. i. das für einen einzelnen Pfarrbezirk beſtimmte kirchliche Vermögen wird

unter dem Vorſitze des geiſtlichen Vorſtandes durch die Stiftungskommiſſion verwaltet .

Der Bürgermeiſter oder , wenn dieſer nicht katholiſch ſein ſollte , das dienſtälteſte katholiſche

Mitglied des Gemeinderathes iſt ſtets Mitglied der Stiftungskommiſſion .

Wenn ein Kirchſpiel aus mehreren Orten beſteht , ſo iſt nur der katholiſche Bürgermeiſter

beziehungsweiſe dienſtälteſte katholiſche Gemeinderath des Pfarrorts Mitglied der Kommiſſion .

Beſteht in einem Filiale eine beſondere Stiftungskommiſſion (§. ) , ſo iſt der dortige

katholiſche Bürgermeiſter oder Gemeinderath ſelbſtverſtändlich Mitglied derſelben .

Die übrigen Mitglieder der Stiftungskommiſſion , deren es je nach der Größe einer Kirch -

ſpielsgemeinde und der Beträchtlichkeit des zu verwaltenden Vermögens drei bis ſechs ſein ſollen ,

werden von den Katholiken der Pfarrei unter Leitung des Vorſtandes ( Pfarrers oder Pfarrver⸗

weſers ) auf einen Zeitraum von ſechs Jahren nach Vorſchrift der Wahlordnung gewählt .

§. 3.

Gehören zu einer Pfarrei Filiale , deren katholiſche Einwohner an den kirchlichen Stiftungen

der Mutterkirche theilnehmen , ſo hat jedes Filial wenigſtens ein Mitglied in die

Stiftungskommiſſion der Mutterpfarrei zu wählen .
In den Filialen aber , welche eigene kirchliche Stiftungen haben , ſind unter Leitung

des geiſtlichen Vorſtandes Seitens der Katholiken des Filials beſondere Stiftungs⸗

kommiſſionen zu wählen , welche das beſondere Stiftungsvermögen unter dem Vorſitze ihres

geiſtlichen Vorſtandes zu verwalten haben.
§. 4.

Je nach drei Jahren tritt die Hälfte der Gewählten oder bei ungleicher Zahl das eine Mal

ein Mitglied mehr aus .

Die Austretenden ſind wieder wählbar .

Für die alle drei Jahre wiederkehrende Wahl ift ein für allemal cin Wahlmonat , der

von der Stiftungskommiſſion für die Wähler als der geeignetſte gehalten wird , feſtzuſetzen und ein⸗

zuhalten .
Für die Ernannten , welche die Wahl ablehnen , eben ſo für jene Mitglieder der Stiftungs⸗

kommiſſion , welche während der Dienſtzeit aus irgend welchem Grunde abgehen , treten bis zur

nächſten Wahl diejenigen ein , welche nach ihnen die meiſten Stimmen erhalten haben .

§. 5.

Sämmtliche Mitglieder der Stiftungskommiſſion bekleiden ihr Amt als Ehrenſtelle ohne

Anſpruch auf einen Gehalt oder auf ſtändige Gebühren .
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Nur für auswärtige Dienſtverrichtungen können nach Maaßgabe der Gebührenordnung
für Gemeindebeamte (§F. 1 der Verordnung vom 26 . Oktober 1885 , Regierungsblatt Seite 387 )
nach Verhältniß des gehabten Zeitaufwandes Tagsgebühren beanſprucht werden .

Die Anforderung ſolcher Gebühren iſt aber , und zwar ohne Rückſicht auf die Ge —

markungsgrenze , nur in dem Falle ſtatthaft , wenn der Ort oder die Stelle der Geſchäfts —
vornahme mehr als eine Stunde von dem Wohnſitze ( der Wohnung ) des betreffenden Kom —

miſſionsmitgliedes entfernt iſt .

Ebenſo erhält der geiſtliche Vorſtand für derartige Verrichtungen eine Diät von 2 fl . 30 kr .

für den ganzen Tag .
Unter Umſtänden kann wegen ſolchen Geſchäftsvornahmen auch ein Erſatz von Reiſekoſten⸗

auslagen beanſprucht werden .

a

Die Stiftungskommiſſionen find in den Angelegenheiten der kirchlichen Vermögensverwaltung
unmittelbar dem Katholiſchen Oberſtiftungsrathe untergeordnet und die⸗

ſem für ihre Amtsführung verantwortlich .
Die Kommiſſionen erſtatten ihre Berichte beziehungsweiſe machen Vorlage unmittelbar

an den Oberſtiftungsrath auch in ſolchen Fällen , wo eine höhere , d. h. kirchenobrigkeitliche Ge —

nehmigung oder ſtaatliche Zuſtimmung (§. 54 und 55) erforderlich iſt ) .

B. Stiftungs⸗Aktuar .

§. 7.

Bei Stiftungen von beträchtlichem Umfang kann ein beſonderer Aktuar angeſtellt wer —

den , den die Kommiſſion auf unbeſtimmte Zeit zu wählen und das Pfarramt zu verpflichten hat .
Iſt ein Vikar in der Pfarrei , ſo kann dieſem die Stelle des Stiftungs⸗Aktuars übertragen werden .

Für alle Dienſthandlungen des Aktuars iſt die Stiftungskommiſſion unbedingt ver⸗

antwortlich .

C. Fonds⸗ oder Stiftungsrechner .

§. 8.

Der Rechner wird auf unbeſtimmte Zeit von der Stiftungskommiſſion gewählt und ſowohl
von dem Erzbiſchöflichen Dekan als von der Großherzoglichen Verwaltungsbehörde beſtätigt , worauf
derſelbe von letzterer Behörde handgelübdlich zu verpflichten iſt .

(s. 4. der Verordnung vom 20 . November 1861 , Regierungsblatt Seite 466. )

) Anmerkung zu §. 6 :
1. Zu Berichten ſind Feine Halbe Bogen , ſondern immer ganze Bogen weißes Papier zu verwenden .
2. Ueber jeden einzelnen Gegenſtand oder Betreff iſt beſonderer Bericht zu erſtatten ; die Auf⸗

nahme verſchiedenartiger Geſchäftsgegenſtände oder Angelegenheiten in einen und denſelben Bericht iſt der
Regiſtraturordnung zuwider und deßhalb unſtatthaft .

3. In ſolchen Berichten, welche höherem Auftrage zufolge erſtattet werden , iſt gleich im Eingange des Berichts
die veranlaſſende höhere Entſchließung mit Datum und Nummer anzuführen .

4. Zu Berichten ſowie zu anderen Schriftſtücken muß gleich großes Papier von 1 Fuß 1 Zoll Länge und
7 Zoll Breite für den beſchnittenen Bogen , ſog . Kanzleiformat verwendet werden .
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Wenn der Bürgermeifter mit höherer Ermächtigung zum Fondsrechner ernannt

iſt , ſo hat für ihn der älteſte Gemeinderath katholiſcher Konfeſſion die Stelle des erſten weltlichen

Mitgliedes der Stiftungskommiſſion zu bekleiden .

Bei der Wahl eines Rechners muß neben den ſonſt nöthigen Eigenſchaften vor⸗

züglich auf ſeinen guten Ruf und deſſen Zuverläßigkeit in der Führung ſeines ei genen

Hausweſens , ſowie auf deſſen Vermögensverhältniſſe geſehen werden .

Derſelbe unterſteht unmittelbar der Stiftungskommiſſion .

§. 9.

Der Rechner hat eine Dienſtkaution zu ſtellen , die gewöhnlich dem halben Jahresbetrage der

Roheinnahme des Fonds oder der Stiftung gleichkommt , aber die Summe von 1000 fl . in der

Regel nicht überſteigen ſoll .
Die Größe der Kautionsſumme und die Art der Kautionsleiſtung beſtimmt die Stiftungs⸗

kommiſſion . Für etwa bei dieſer Beſtimmung vorkommende grobe Verſehen bleibt die

Kommiſſion verantwortlich .
Bei kleineren Fonds , d. h. bei ſolchen deren Rohertrag im Jahr weniger als 200 fl. iſt ,

kann die Stiftungskommiſſion ſich mit dem Eintrag des der Stiftung zuſtehenden geſetzlichen
Pfandrechtes ( L. R. S. 2121 , Abſ . 3) im Pfandbuche begnügen .

§. 10 .

Der Rechner bezieht für Beſorgung ſämmtlicher Dienſtverrichtungen im Wohn —

orte einen feſten Jahresgehalt , aus welchem er auch etwaige Koſten der Rechnungsſtellung zu

beſtreiten und die nöthigen Schreibmaterialien anzuſchaffen hat .

Zur erſtmaligen Gehaltsregulirung und zur Erhöhung der bisherigen Rechnersge —

halte haben die Stiftungskommiſſionen höhere Ermächtigung nothwendig ( § ) .

Für nothwendige Dienſtverrichtungen außerhalb des Wohnortes bei Entfernungen über

eine Stunde Weges ( §. 5) wird eine dem Zeitaufwande entſprechende beſondere Gebühr gleich den

Diäten der Gemeinderechner , unter Umſtänden auch Reiſekoſtenvergütung bezahlt .

Dritter Abſchnitt .

Von den Sitzungen und Berathungen .

§. 14 .

Die Sitzungen und Berathungen der Stiftungskommiſſion geſchehen unter Leitung des Vor⸗

ſtandes kollegialiſch in der Weiſe , daß jedes Mitglied über die zu berathenden und beſchließenden

Gegenſtände ſeine Anſicht unumwunden ausſprechen kann und ſoll.
Der Vorſtand der Kommiſſion trägt bei den Sitzungen über die vorliegenden Geſchäftsgegen⸗

ſtände vor ; aber auch jedem anderen Mitgliede bleibt es unbenommen , Vorſchläge zu machen,

oder Anträge zum Nutzen der Stiftung zu ſtellen und ſolche in das Sitzungsprotokoll (§. 15)

eintragen zu laſſen .
Unter Umſtänden kann auch einem einzelnen Kommiſſionsmitgliede , je nach ſeinen Kenntniſſen

und Erfahrungen , die Behandlung eines beſtimmten Geſchäftszweiges übertragen werden .
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